
 
 
 
 

 
 
Straßenreinigungsgebühr; Nachkalkulation für das Jahr 2013, Kalkulation für das Jahr 2015 
sowie 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt 
Norderney      
 
 
Sachverhalt 
 
Nachkalkulation 2013 (Anlage 1): 
 
Gem. § 5 NKAG sind die kalkulierten Kosten am Ende des Kalkulationszeitraums mit den 
tatsächlichen Kosten zu vergleichen. Aus der Nachkalkulation für das Jahr 2013 ergibt sich eine 
Kostenüberdeckung in Höhe von 7.934,34 EUR. Diese Kostenüberdeckung wird in der Kalkulation für 
das Jahr 2015 ausgeglichen. 
 
Kalkulation für das Jahr 2015 (Anlage 2): 
 
Für das Jahr 2015 wurde - wie jedes Jahr - die Straßenreinigungsgebühr kalkuliert. Unter 
Berücksichtigung der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2013 ergeben sich für das Jahr 2015 
folgende Gebührensätze: 
 

 
 
 
 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB IV 863.35; 902.01; 022.32; 022.15 FA 2/2014 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und 
städtische Beteiligungen 3. öffentlich 27.10.2014 

Verwaltungsausschuss 5. nichtöffentlich 06.11.2014 

Rat der Stadt Norderney 14. öffentlich 10.12.2014 

        

Reinigungsklasse Gebühr 2015 Veränderung zum Vorjahr 
1 2,20 EUR - 0,20 EUR 
2 3,47 EUR - 0,33 EUR 
3 5,67 EUR - 0,53 EUR 
4 9,18 EUR - 0,83 EUR 
5 10,82 EUR - 0,99 EUR 
6 13,58 EUR - 1,23 EUR 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



Finanzielle Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 
       
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs-
gebührensatzung) vom 12.12.2006 mit den Gebührensätzen 
 

Reinigungsgebühr 
(EUR / Meter Straßenfront) 

Reinigungsklasse 1 2,20 EUR 
Reinigungsklasse 2 3,47 EUR 
Reinigungsklasse 3 5,67 EUR 
Reinigungsklasse 4 9,18 EUR 
Reinigungsklasse 5 10,82 EUR 
Reinigungsklasse 6 13,58 EUR 

 
wird in der Fassung des dieser Sitzungsvorlage beigefügten Entwurfs mit Wirkung zum 01.01.2015 
unter Berücksichtigung der anliegenden Kalkulation für das Jahr 2015 beschlossen. 
 
 
 
Norderney, 01.10.14 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


